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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1972

Norm

StPO §258

StPO §270 Abs2 Z5

StPO §281 Z5 A

Rechtssatz

Keine Verletzung der Begründungsp6icht, wenn das Gericht sich nicht mit der die Urteilsgründe einleitenden

kumulativen Anführung der Beweismittel begnügt, sondern in gedrängter Kürze jeweils noch im einzelnen angibt, auf

welche Beweismittel es seine Feststellungen gründet, und zu jeder entscheidungswesentlichen Tatsachenfeststellung

ausreichende und logische Gründe für die von ihm vorgenommene Würdigung der einzelnen Zeugenaussagen und der

Verantwortungen der Angeklagten anführt, die einer Anfechtung im Nichtigkeitsverfahren entzogen sind.
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Vgl; Beisatz: Die kumulative Anführung von Beweismitteln in den Gründen ist nicht untersagt. (T1)
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